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 Veröffentlicht am 04.10.2012

Norm

ABGB §1096

Rechtssatz

1)

Auf der gegenseitigen Treuep icht der Parteien des Bestandvertrages fußt die P icht des Vermieters, dem Mieter den

Bestand des Mietverhältnisses gegenüber der Landesregierung als Förderungsgeber (Wohnbeihilfe) zu bestätigen.

2)

Dies gilt nicht, wenn redliche und rechtlich anerkennenswerte Gründe für die Verweigerung der Bestätigung bestehen.

Diese zu behaupten und unter Beweis zu stellen, obliegt dem Vermieter.
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